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Förderangebot Wer hat Anspruch? Wer ist der Träger? 
 

Wie wird gefördert? 
 

Wo und wie beantragen? 

Kostenlose Erst- / 
Orientierungsberatung  
 

Gründungswillige in der 
Vorgründungsphase  

Kostenlose Erstgespräche, 
Gründersprechstunden/-workshops 
bieten u.a. die IHKs, 
Handwerkskammern, 
Förderbanken, das Institut für freie 
Berufe (IFB), die regionale 
Wirtschaftsförderung, viele 
Berufsverbände, mancherorts auch 
Senioren-Experten etc.  
 
Darüber hinaus gibt es auch 
Unternehmensberatungen, die 
kostenlose Erstgespräche anbieten. 
 

Einmalige Erstberatung mit Tipps zum 
weiteren Vorgehen.  
 
Dauer meist 1 – 2 Stunden. 
 
Wichtig: In der Regel können diese 
Gespräche nur eine erste Orientierung 
bieten. Eine eingehende individuelle 
Beratung lässt sich dadurch nicht 
ersetzen.  
 

Einfach bei den jeweiligen Institutionen/Anbietern 
anfragen und Termin vereinbaren.  
 
 

EXI-Gründungsgutscheine 
des Landes Baden-
Württemberg  

Gründungswillige in der 
Vorgründungsphase, die eine 
gewerbliche oder freiberufliche 
Selbständigkeit in Baden-
Württemberg planen.  
 
Auch Firmenübernahmen, 
wiederholte Gründungen oder 
die Ausweitung einer bisher 
nebenberuflichen 
Selbständigkeit werden 
gefördert.  
 

Wirtschaftsministerium Baden-
Württemberg 
(mit Mitteln des Landes und des 
Europäischen Sozialfonds ESF). 

Kostenlose, mehrstündige und 
individuelle Basisberatung durch 
Expertinnen und Experten. 
 
+ Fortsetzungsmöglichkeit durch 
bezuschusste weiterführende Beratung, 
Gründerqualifizierung und 
Gründungscoaching.  
In diesem Fall muss ein kleinerer Teil der 
Kosten selbst getragen werden.  

Wenden Sie sich direkt an die jeweils zuständige 
Institution, deren Experten die Beratung 
durchführen. Das geht ganz unbürokratisch online. 
Die Erstberatung ist immer kostenlos. Ein Vorab-
Antrag ist nicht erforderlich.  
Die beratenden Institutionen sind nach Branchen 
und Themenfeldern spezialisiert und teilweise 
regional tätig. 
Detail-Informationen sowie eine Übersicht der 
Institutionen finden Sie hier:  

www.startupbw.de/finanzierung-
foerderung/vouchers/exi-gruendungsgutscheine 
Hinzu kommt das auf dieser Website nicht 
aufgeführte Institut für freie Berufe IFB Nürnberg für 
freiberufliche Gründungsvorhaben: 
https://www.ifb.de  
 

 

 
 

http://www.startupbw.de/finanzierung-foerderung/vouchers/exi-gruendungsgutscheine
http://www.startupbw.de/finanzierung-foerderung/vouchers/exi-gruendungsgutscheine
https://www.ifb.de/
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BAFA Programm 
„Förderung des 
unternehmerischen Know-
hows“ 
 

Junge Unternehmen, die nicht 
länger als 2 Jahre am Markt 
sind.  
(Kleine und mittlere 
Unternehmen gemäß KMU-
Definition.) 

Bundesamt für Wirtschaft und 
Ausfuhrkontrolle BAFA  
(gefördert durch das 
Bundesministerium für Wirtschaft 
und Klimaschutz und den 
Europäischen Sozialfonds). 
 

Beratung zu allen wirtschaftlichen, 
finanziellen, organisatorischen und 
personellen Fragen der 
Unternehmensführung.  
 
Übernahme des Großteils der Kosten (bis 
zu 80% des Beratungshonorars).  

Antragstellung online über die BAFA-Website.  
Eine Vorabberatung bei einer BAFA-gelisteten 
Unternehmensberatung kann dabei wertvolle 
Unterstützung leisten.  
 
https://w 
ww.bmwk.de/Redaktion/DE/Textsammlungen/Mitte
lstand/staerkung-des-
unternehmergeistes.html?cms_artId=ac7c90f1-
e47b-4e95-8645-fe18e61ea4e1 
 
und: 
https://www.bafa.de/DE/Wirtschaft/Beratung_Finan
zierung/Unternehmensberatung/unternehmensbera
tung_node.html  
 

Aktivierungs- und 
Vermittlungsgutschein 
(AVGS) für 
Existenzgründungen aus 
der Arbeitslosigkeit heraus 

Bezieher von Arbeitslosengeld I 
haben ab sechs Wochen 
Leistungsbezug einen Anspruch 
auf einen AVGS-Gutschein 
erhalten. Vorher können sie den 
Gutschein nach Ermessen des 
Jobcenters erhalten.  
 
Weitere Berechtigte nach 
Ermessen: Bei Bezug von ALG II, 
drohender Arbeitslosigkeit sowie 
in bestimmten Ausnahmefällen 
kann das Jobcenter nach 
Ermessen einen AVGS-Gutschein 
vergeben.  
 

Agentur für Arbeit  
 

Umfassende Beratung und individuelles 
Coaching in allen unternehmerischen 
Fragen durch zertifizierte 
Unternehmensberater.  
Die Kosten übernimmt die Agentur für 
Arbeit.  
 
Wichtig: Der Berater bzw. die Beraterin 
muss AVGS-zertifiziert sein. 
 

Der AVGS-Gutschein muss vor der Gründung (z. B. 
Gewerbeanmeldung, Aufnahme einer selbständigen 
Tätigkeit) bei der Arbeitsagentur beantragt werden.  
 
Wichtig: Diese Leistung ist teilweise Ermessenssache 
des Jobcenters. Um Ihre Chancen zu erhöhen, 
empfiehlt sich eine gute Vorbereitung der 
Antragstellung, am besten gemeinsam mit dem 
Unternehmensberater, der dann auch die 
Gründungsberatung übernimmt.  
 
Weitere Infos: 
https://www.arbeitsagentur.de/arbeitslos-arbeit-
finden/aktivierungs-vermittlungsgutschein-avgs  
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